
Gisela Deuerlein-Bär
Das CuU«eC Kınder- und Jugendhilfegesetz

Am Januar 991 1St 1m Gebiet der bisherigen Bundesrepublik Deutschland als
Achtes Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB das Gesetz 7ABR Neuordnung des
Kınder- un: Jugendhilferechts (Kınder- un Jugendhilfegesetz K]IHG in Kraft
reteN, 1in den fünf Bundesländern bereıits Tag der deutschen Wıeder-
vereinı1gung, dem Oktober 990

Dieses Gesetz 1St der zumındest in Fachkreisen aum mehr Hür möglıch gehal-
teNE, erfolgreiche Abschlufß Jahrzehntelanger Diskussionen un Bemühungen

eiıne Reform des geltenden Jugendwohlfahrtsgesetzes (1 WG) ast 300 Jahre
lang scheiterten in unterschiedlichen Stadien des Gesetzgebungsverfahrens
die Bemühungen, eın Jugendhilterecht schaffen der zumindest eine
umtassende Novellierung des geltenden 1WG erreichen. Warum ausgerechnet
für die Aufgabe der Erziehung Junger Menschen, die tachlich durch die rasch
gewachsenen un veränderten Erkenntnisse der Sozialwıissenschaften un: die e
weıls bestehenden gesellschaftliıchen Bedingungen famılıaler Strukturen gepragt
wiırd, eın Gesetz weıt mehr als 60 Jahre tast unverändert Bestand hatte, Alst sıch
ın der heutigen Rückschau am verstehen, selbst INa  = die dafür wesentli-
chen Ursachen autf Zzwe!l entscheidende Punkte reduziert: die ftehlende polıtische
Lobby für dieses (seset7z un damıt verbunden die mangelnde Bereitschaft, be1
der Neugestaltung des (zsesetzes auch die unverzıchtbaren, ZU eı] erheblichen
Mehrkosten akzeptieren.

Um erstaunlıcher, begrüßenswerter 1St 19808 die Tatsache, dafß gerade
im Augenblick der deutschen Wiedervereinigung Hr die Erziehung VOon Kındern
un: Jugendlichen un: die notwendigen Hılten für ıhre Famılien bei der Erfül-
lung iıhrer Erzıiehungsverantwortung auf gesamtdeutschem Gebiet VO Anfang

eine einheıtlıche, zeıtgemaße Regelung oilt.
Das K]HG entspricht in vielen einzelnen Regelungen, VOT allem 1aber in seinen

grundsätzlichen organısatorıschen, strukturellen un tachlichen Vorgaben For-
derungen, die oft 1n Jahrzehntelangen Diskussionen der Fachöfftentlichkeit eNtTt-
wıckelt, überdacht, verbessert un: vielfach auch schon in der Praxıs erprobt
wurden. Darüber hınaus bringt CS auch eine Reihe Auifgabenstellungen
un: einzelner Hıltfen, die sıch Erst durch eıne entsprechende Diskussion in der
Praxıs un VOT allem auch durch die konkrete Anwendung bewähren mussen
und ın ihrer tachlichen Ausgestaltung konkretisieren lassen. Di1e tolgenden An-
merkungen können deshalb Z Eınführung in das CHE Recht 1Ur Insoweılt Hın-
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welse geben, als S1C das Verständnis des Gesetzes, seıne wesentlichen Verände-
FuUuNscCHh 1mM Vergleich Zzu geltenden Recht und mMuıt ausgewählten Schwerpunk-
ten einıge konkrete tachliche Aufgaben un: Hılfen darstellen.

Elternrecht un: Jugendhilfe

„Im Hınblick auf die orundgesetzlıch den Eltern obliegende Erziehungsver-
antwOortun 1St CS das oberste Ziel öffentlicher Jugendhilfe, Eltern bei ıhren Fr-
ziehungsaufgaben unterstutzen un damıt iındıirekt die Erzıehungssituation
VO Kindern und Jugendlichen verbessern. Diesem Ziel dient eın den
terschiedlichen Lebenslagen VO Famılien Orlentliertes 5System VO beratenden

c ]un unterstützenden Leıistungen.
Mıt diesen Worten beschreibt der Gesetzentwurt der Bundesregierung die

vorgesehene Lösung für eıne Neugestaltung des Jugendhilferechts un verwelst
damıt zugleich auft die wichtigste Rechtsgrundlage und die Grenzen für eın Ju
gendhilterecht, die in der Verfassung festgelegt sind Artıiıkel Grundgesetz
(GG) gyarantıert das Elternrecht als Naturrecht (Pflege und Erziehung der Kınder
sınd das natuürliıche Recht der Eltern) un anerkennt damıt, da{ß CS sıch be] dem
FElternrecht eıine ater1e handelt, die der Verfügbarkeıit des posıtıyven (jesetz-
gebers 1St. Der Begriff Elternrecht xibt LLUTL unvollständıg wieder, W a4s

Aufgabe der Eltern be] der Erziehung ıhrer Kınder ach dem erkennbaren Wil-
len des Verfassungsgebers un: des VO  e} ıhm anerkannten Naturrechts ISt eıne el-
terliche Verantwortung, be1 der Rechte und Pflichten der Eltern iın gleicher We1-

miteinander verbunden sind, miteinander naturnotwendig korrelieren.
ber die Ausübung dieses Elternrechts wacht ach Art Abs Satz

die staatliche Gemeinschaft (Wächteramt des Staates): Um 7zumiıindest den Rah-
INCI, iınnerhal dessen die Eltern selbständig un unabhängıg dieses Elternrecht
gestalten können, festzulegen un: notwendige Eingriffe un: Sanktiıonen 1in
das Elternrecht konkretisieren und rechtlich abzusichern, bedart das Recht
der Eltern un die MIt diesem Recht korrespondierende Pflicht ZUr Erziehung
eiıner näheren gesetzlichen Regelung. Die Vorschritten tinden sıch VOT allem 1im
Familienrecht, das heißt 1m Vıerten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuchs

„Das Grundkonzept des (sesetzes geht VO dem Grundsatz AaUs, da{ß
ımmer dann, WEeNN eıne Famılie Hıltfe braucht, dıe Jugendhilfe ın ErSFOET: Lınıe dıe
Erziehung des Kındes iın der Famılie unterstutzen un erganzen soll Durch pra-
ventives Tätigwerden, durch Rat un Hıltfe in den unterschiedlichen Erziehungs-
un Lebenssituationen soll Kındern, Jugendlichen un: ıhren Eltern geholfen
werden, bevor sıch dıe Erziehungsbedingungen derart verschlechtert haben, dafß
Eıngriffe in dıe Famiıulie un: dıe elterliche Erziehungsverantwortung notwendig
werden.“
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Diese Beschreibung der Aufgabe des Kıinder- un Jugendhilfegesetzes
unterscheıidet sıch zumiındest ftormal nıcht wesentlich VO der Darstellung, die
die Abgeordnete Müller-Otfried anläfßlich der 58 Sıtzung des Reichstags
Z/. Januar 1921 Z Begründung der „Interpellation der Abgeordneten TAauUu
Neuhaus (Westtalen) un: Genossıinnen, betreffend die Vorlage eınes Reichsju-
gendwohlfahrtsgesetzes“ vorgetragen hat „Seıt Jahren 1st iın den Kreisen der
die Wohlfahrt ÜUSCTET: Jugend Bemühten L1LUT eıne Stimme darüber, dafß WIFr
zwıngend eıner gesetzlıchen Zusammenfassung der einzelnen Bestrebungen der
Fürsorge un: des Schutzes des Kıiındes bedürfen. Gewi(ß sınd WIr der Meınung,da{fß die Erziehung und der Schutz des Kındes 1ın erstier Linıe Sache der Famılıie
1St und bleiben mu{fß Selbstverständlich wırd eiınem Kınde iınnerhal eınes geord-
nerien Famıilienlebens der beste Schutz zuteıl, der ıhm überhaupt zute1l werden
annn ber die Erfahrung lehrt, da{ß ın leider 1Ur vielen Fällen die Erzie-
hungsberechtigten nıcht M7ı fahıg sınd, dem Anspruch des Kındes Schutz,
Fürsorge un Erziehung genugen. Wır bedürfen also eiıner öftentlichen Ju
gendfürsorge ZUur Ergänzung bzw YAGr Ersatz der Erziehung iın den Fällen,
die Leistung der Famılıe nıcht ausreicht.“

Bereıts das (zsesetz iın Deutschland, das diese aterı1e geregelt hat, das
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, zing VO dem Grundverständnis Aaus, da{fß Erzie-
hung die natürliche un: primäre Aufgabe der Eltern 1st, die gesetzlichen Rege-
lungen also ın Ausübung der Verantwortung der staatlıchen Gemeinschaft 1mM-
LIDHCGE L1UT im Zusammenwirken und 1ın bezug aut die Famıulıie verstehen Ssind.
uch das CUuU«C K]IHG erhebt keinen Anspruch auf die Jugendhilfe als eigenstän-
dige Erziehungsinstitution. „Das K]HG verzıichtet darauf, die Jugendhilfe als e1-
genständigen Erzıehungsträger neben Famıulıe, Schule un: Beruf auszubauen. Ju-
gendhilfe soll die Erziehung in der Famlılie unterstutzen, erganzen un iın Eınzel-
tällen Im Rahmen VO  =) Erziehungshilfen nımmt S1E subsidiäre Aufgaben

Beachtung des durch die Verfassung geschützten Vorrangs elterlicher Er-
zıehungsverantwortung wahr  <

TIrotz dieser Übereinstimmung in der verfassungsrechtlichen Bewertung beste-
hen elementare Unterschiede zwıschen dem bısher geltenden Recht und dem
KIHG sowohl iın der Grundorientierung W1€ VOTr allem 1n der tachlichen Ausge-
staltung der konkreten Hılten, auch iın bezug auft die Ausrichtung und Orıientie-
rung der individuellen tamılıären Sıtuation.

Das bisher geltende Jugendwohlfahrtsgesetz
Als der Reichstag Julı 1927 erstmals die aterıe des Jugendhilferechts

auf eıne gesetzliche Grundlage stellte, ahnte ohl nıemand, da{fß dieses Gesetz,
das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (KR]WG) das Aprıil 974 ın Kraft trat, in
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seınen wichtigsten organıisatorischen, strukturellen un: tachlichen Bestimmun-
ocCnh bıs vAr Jahr 1990 Gültigkeit haben würde. Das RIWG wurde in seiınen
sentlichen Bestandteıilen VOI JWG (1961) übernommen; das 1WG selbst erfuhr,
VO wenıgen Ausnahmen abgesehen, aum enswert Veränderungen oder
rganzungen.

Fur den Gesetzgeber naturnotwendig die damals bestehenden gesell-
schaftliıchen un: soz1alen Rahmenbedingungen Grundlagen für seine gesetzli-
chen Regelungen. Folgerichtig konnten Nnu  —_ solche Angebote un Hılfen 1L1LO1-

milert werden, W1€ sS1e diıe damalıgen Erkenntnisse der Sozialwissenschaften W1€
VOTL allem der Psychologıe, aber auch der Pädagogik un: der Psychiatrıe naheleg-
te  =) Inhalte und Zielrichtungen des RIWG und damıt auch des 1WG
mı1t zwangsläufıg VO wesentlich anderen Grundsätzen und Vorstellungen gC-
pragt, als UuNSCeTECIMN heutigen Erwartungen eın modernes, tachlich Orlentliertes
Sozialleistungsrecht entspricht. Wesentliche ordnungspolitische und tachliche
Grundentscheidungen des 1WG

[Das 1WG WAar eın Eıingriffsgesetz, das iın seıiner Diktion un: seiınem Grund-
verständnıis Normen für staatlıche Eingriffe be] Gefährdung VO Kındern und
Jugendlichen festschrıeb, nıcht aber Hiılfestellungen, so7z1ale Leistungen, auf die
dem einzelnen eın Rechtsanspruch zustand.

Das Angebot der Hılfeleistungen Orlıentierte sıch isoliert einzelnen ınd
un Jugendlichen, ohne seınen iındıviduellen tamıliären Hintergrund berück-
sichtigen un: damıt eıne konkrete Hılte anzubieten, die ach dem heutigen SO7Z1-
aAlwissenschaftlichen Verständnis auch der tamıliıiren Sıtuation, in die das ind
oder der Jugendliche zurückkehren soll, gerecht wırd Konsequenterweıse lag
deshalb der Schwerpunkt der Hıltfen des JIWG 1m Bereıich der statıonären Unter-
bringung, das heißst, das ınd wurde A4US$S der Famılie herausgenommen, sollte in
eıner gee1gneten Einrichtung (Heım) oder in eıner Pflegefamilıe betreut un
terstutzt werden un WenNnn überhaupt möglıch eınem spateren Zeitpunkt
in die in der Regel unveränderte Famıliensituation zurückgeführt werden.

[)as 1WG zab LLUT vereinzelt dem ınd der dem Jugendlichen eınen An-
spruch auf notwendige Hılten. Dies bedeutete iın der Konsequenz, da{ß die or1g1-
nar für die Jugendhilfe zuständıgen Landkreise un: kreisfreien Stidte nıcht VCI-

klagt werden konnten auf Einhaltung ıhrer Verpflichtungen ach dem 1WG, also
ZU Beispiel auf dıe Schaffung der notwendigen Einrichtungen der Mafßnah-
IN  = Damıt blieb das JIWG eLIwa 1mM Vergleich Zu Bundessozialhilfegesetz

in seınem Standard als Sozialleistungsgesetz erheblich zurück.
FEın wesentlicher Grund dafür, da{f sıch das 1WG dieser ach UNSECEICI

heutigen Verständnıis sehr unzeitgemäßen Regelungen lange halten konnte,
dürfte auch darın lıegen, da{ß der Gesetzgeber be] der Gestaltung des R]JWG, also
bereits in den 270er Jahren, eiıne für die gesetzliche Anwendung und Interpreta-
tıon sehr kluge Entscheidung getroffen hatte. Er wählte vielfach keine abschlie-
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Renden Formulierungen, sondern generelle, nıcht enumeratıve Aufzählungen
VO möglıchen Hılten un 1e damıt die Möglıchkeıit offen, Hılfen ENT-

wickeln. Nur deshalb 1St s verständlıch, da{fß sıch die Praxıs der Jugendhiltfe in
vielen Bereichen ber die konkreten gesetzlıchen Hıltfen hınaus gAaNZ entsche1-
dend tachlich weıiterentwickeln konnte.

Wesentliche Ziele des Kınder- un Jugendhilterechts (K]HG)

Programmsatz des Kınder- und Jugendhilterechts 1St der Satz des
Gesetzes, Abs K]HG S „Jeder Junge Mensch hat eın Recht auf Förderung
seıiner Entwicklung un: auf Erziehung eıner eigenverantwortlichen und gC-
meınschaftstähigen Persönlichkeit.“ Jugendhiulte unterstutzt also die Eltern in ıh-
L Erziehungsauftrag und ll Kındern und Jugendlichen das Hıineinwachsen
in die Gesellschaft erleichtern. Sıe bietet Lösungen A WCNN Konflikte 7zwiıischen
Eltern und Kındern oder Jugendlichen nıcht VO der Famaiuılie allein bewältigt
werden können. Mıt dem Recht soll VO allem auch der ın der Praxıs
beobachtende Funktionswandel öffentlicher Jugendhilfe auf eıne ausreichende
rechtliche Grundlage gestellt un auf dem Hıntergrund gesellschaftlicher Ent-
wicklungen Perspektiven für die rechtliche un: tachliche Weıiterentwicklung der
Jugendhilfe aufgezeigt werden.

In deutlicher Respektierung un Ausgestaltung des Elternrechts lehnt das
KIHG für die Jugendhilfe eıne mıiıt dem Elternrecht konkurrierende Erziehungs-
kompetenz 1ab Dabei verwelst 6S 1aber zugleich darauf, da{fß damıt nıcht der eben-
talls verankerte Aulftrag der Verfassung (Wächteramt des Staates, O.) unertüllt
bleiben dart Unter 1nweIls auf den Jugendbericht, der sıch mıt „Jugendhilfe
un: Famılie die Entwicklung tamılıenunterstützender Leistungen der Jugend-
hılfe un: ıhre Perspektiven“ befafßte, verzichtet das KIHG auf dıe Deftinıition e1-
1CSs Familıenbegriffs un: eröffnet damıt A4US dem Verständnıis für das Wohl elınes
Kındes un: Jugendlichen allen Familientormen den Zugang den Leistungen
des

Eın weıterer zentraler Schwerpunkt lıegt ın der Neuorıientierung un Dıiftfe-
renzıerung der tachlichen Hılten. Das K]IHG verlagert den Schwerpunkt der
Hılfen VO den statıonären, also den Hılten ZUEIT: Erziehung außerhalb der amı-
lıe, auf die ambulanten Hılfen, das heilßst die Hılten, die die Famiuıulie in ıhrer Er-
zıehungsaufgabe unmıttelbar unterstutzen. Dabej wiırd das Angebot dieser Hıl-
ten weIılt gefächert; CS reicht VO den Bereichen der Jugend- un Jugendsozıalar-
beıt un: des erzieherischen Kıiınder- und Jugendschutzes, der Förderung der Er-
zıehung ın der Famılie bıs hın ZUT Förderung VO Kındern 1n Tageseinrichtungen
und iın Tagespflege. Diese Schwerpunktverlagerung bedeutet allerdings nıcht eiıne
Negatıybewertung VOoOn teilstatiıonären der statıiıonären Hılfen, sondern vielmehr
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auch ın Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die bessere Ausgestal-
LuUuNg der Mögliıchkeiten, das ınd in seıner Ursprungsfamıilıe belassen un der
Famılıe selbst unmıttelbar helten.

ME weıtere generelle Zielsetzung des K]HG lıegt in der Abkehr VO der e1IN-
or1ffs- un: ordnungsrechtlichen Orıientierung auch be1 der staatlıchen Autsichts-
pflicht hın AT stärkeren Betonung der Beratungs- und Kooperationspflichten
des Jugendamts mıiıt den jeweıls Beteilıgten. Dadurch soll auch die Autonomıie
der Famiılie geachtet und die Selbst- un Mıtverantwortung Junger Menschen
un ihrer Famıiılien gestärkt werden

Wiıchtige Inhalte des K]HG

Erklärtes Ziel des K]HG 1St C das bısher geltende JWG abzulösen durch eıne
zeitgemäße Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Jugendämter im Zusammen-
wıirken MIt den treıen JTrägern. Es handelt sıch also in der 'Tat eıne grundle-
gende Retorm des Jugendhilferechts. Dies zeıgt sıch ebenso der sprachlichen
Anpassung der erheblich veralteten Diktion WwW1e€ auch der strukturellen Neu-
ordnung des Hilfesystems und der tachlichen Ausgestaltung bisher
schon bestehender der der Festschreibung Hılteformen.

Eın besonderes Lob se1 1er dem Gesetzgeber schon deshalb ausgesprochen,
weıl 6S aller übliıchen Praxıs erfolgreich verstanden hat,

eıner umfassenden Neuregelung un Eiınbeziehung bısher nıcht der
in anderen (sesetzen geregelter Materıen den Umfang des (sesetzes praktisch
gleich halten (statt bısher 89 Paragraphen im 1WG enthält das K]HG 904 ara-
graphen). Angesichts der herrschenden Regelungsilut 1St 1€eSs eiıne durchaus
pOSItLV anzumerkende Tatsache.

Schon in seiınem geänderten Titel zeıgt das K]IHG, dafß CS die heutigen Er-
kenntnisse der Sozialwissenschaften ZUrT!r Grundlage seiner tachlichen Orıentie-
rung macht. „‚Sowohl iın der Sozialisationsforschung als auch 1m allgemeınen
Sprachgebrauch wırd der Begriff ‚Jugend‘ heute tast ausschließlich ın eiınem —

Sınn verstanden. Dies hat zunehmend aı geführt, da{ß außerhalb des
Fachgebiets Jugendhilfe als Hılfesystem für das Jugendalter begriffen wırd

Um der eigenständıgen Bedeutung VO Kındheit gerecht werden un dem
Laıien eın besseres Bıld VO Aufgabenzuschnıitt vermitteln, wırd das (zesetz
künftig als Kınder- un!: Jugendhilfegesetz bezeichnet.“

Ausgehend VO wesentlichen Veränderungen der heutigen tamılıären Sıtuation
in UuNSeTCT Gesellschaft, die nıcht 1LLUT durch die demographische Entwicklung
(Geburtenrückgang), sondern auch durch die Reduzierung der Großfamiuiulie auft
die Kernfamaılıie, die erhebliche Zunahme VO Ein-Kind-Familıien, den ständıg
;unehmenden Anteıl VO FEin-Eltern-Famıilien iınfolge der hohen Scheidungszah-
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len, die ebentalls beständig wachsende Erwerbstätigkeit VO  s Frauen un: beson-
ders auch VO uüttern mıt Kleinkindern epragt sınd, das K]IHG seine
fachlichen Schwerpunkte in folgenden Bereichen:

Verstärkung der allgemeinen Angebote TT Förderung der Jugendarbeit un:
der Jugendsozialarbeit; Verbesserung der allgemeinen Angebote ZUr Förderung
der Erziehung iın der Famılıe: Verbesserung der Hıltfen für Famılıen iın besonde-
F  =) Lebenssituationen (insbesondere für alleinerziehende Elternteile); Verbesse-
rung der Angebote der Tagesbetreuung VO Kındern: gesetzliche Verankerung
ambulanter und teilstatiıonärer erzieherischer Hılfen neben den klassischen For-
INCN der Pflegefamilıie und der Heıimerziehung; Neuordnung der öftentlich-
rechtlichen Regelungen im Pflegekinderwesen; Verbesserung der Hılten für Jun-
SC Volhährige; Zusammenfassung aller erzieherischen Hılfen auf der Ebene des
örtlichen Jugendamts; verstärkte Zuordnung seelisch behinderter Kınder un: Ju
gendlicher ZUur Jugendhilfe; Stärkung des Funktionsschutzes freier Träger
(bedingter Vorrang treier Träger VOT öffentlichen Trägern) Aus dieser Fülle
VO Schwerpunkten der Neuordnung des K]IHG sollen beispielhaft einıge wenl1-
SC, die In besonders plastischer Weıse die veränderte Sıcht des (Gsesetzes 190
über den geltenden Regelungen zeıgen, dargestellt werden.

Neustrukturierung des Hılfesystems ($$ 2l
Das bısher geltende Recht sah eıne Rangfolge der einzelnen iındividuellen Hıl-

feleistungen VOVT. Dies bedeutete, da{fß zunächst eiınmal der rad der Störung des
Kındes der Jugendlichen bewertet werden mufßste und aut der Grundlage dieser
Bewertung annn die Entscheidung über die notwendige Hıltfe entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben treffen WAIl. Dabej korrespondierte der Eıngritfscha-
rakter der Hılfe MmMI1t dem rad der Verhaltensstörungen beim ınd Abgesehen
VO der Tatsache, da{ß die Übergänge zwıschen den verschiedenen Hılfen sehr
tließend da{fß darüber hinaus be] dieser orm der Entscheidung die $amı-
läre Sıtuation des Kındes un Jugendlichen 2UumM Berücksichtigung fand, spiel-
ten iın der Vergangenheit zunehmend mehr andere Überlegungen eine wichtige
Rolle, GEWA die Verpilichtung der Kostentragung (bei bestimmten statıonÄären
Hılfen W1€ Freiwilliger Erziehungshilte un Fürsorgeerziehung wurden iın den
me1lsten Bundesländern staatliche Zuschüsse gewährt, bei ambulanten Hıltfen
nıcht). Durch Rechtsprechung un: Rechtsentwicklung verlor dieses Hılfesystem
mMuiıt selıner Rangordnung se1lit eLtwa zehn Jahren ın der Praxıs ımmer mehr Be-
deutung. Vıele Jugendämter gewäahrten bereıits selt Jahren [1UT och auf der Basıs
der SS un: 1WG Jugendhilfeleistungen, verzıichteten damıt auf die für andere
Hılteformen W1€ Freiwillige Erziehungshilfe der Fürsorgeerziehung vielfach DC-
währten staatlıchen Zuwendungen.

Das K]IHG hat mıiıt der Neuordnung des Leistungssystems dieser Entwicklung
Rechnung un: 1im wesentlichen die biısher ın 1IWG geltenden Vor-
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aUSSCIZUNGCNH ZUrLr Grundlage aller Jugendhilfeleistungen gemacht. KIHG
sıeht in seiınem ersten Absatz VOL; da{fß eın Personensorgeberechtigter be1 der Er-
zıehung eınes Kındes der Jugendlichen Anspruch auf Hılte (Hılfe ZUT Erzie-
hung) hat, WECNN eıne dem Wohl des Kındes der des Jugendlichen entsprechende
Erziehung nıcht gewährleistet 1St un! die Hılte tür se1ıne Entwicklung gee1gnet
un notwendig ISt. In welcher Weiıse die konkrete Hıiılfe gewähren 1St, 1St ach
der grundsätzlıchen Bejahung für das Vorliegen der Notwendigkeit eıner Ju-
gendhilteleistung individuell, Orlentliert ınd und Jugendlichen un: seliner
Famılıie, entscheiden. Das (sesetz sieht dabei eıne Reihe spezıeller Hılten W1€
Erziehungsberatung, soz1ale Gruppenarbeıt, Erziehungsbeistandschaft, so7z71al-
pädagogische Famıilienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung us VOTI, regelt aber
die konkreten Hıltetformen nıcht abschließend, sondern beläfßt CS bei eıner offe-
NeN Aufzählung (vgl E Abs un: o1bt damıt Spielraum für die usge-
staltung und Weıiterentwicklung anderer, Hıltetormen.

Sozzalpädagogische Familıenhilfe ($ 37
Dıie Sozialpädagogische Famıilienhilte soll in den Fällen, iın denen 1€eSs möglıch

und sinnvoll 1St; vermeıden helfen, da{® das ınd der der Jugendliche AUS der
Famiuılie herausgenommen werden mufßs, 7zumal dann, WECNLN die Störungen V1 al-
lem auf die derzeıtige famılıire Sıtuation zurückzuführen sınd S1€e 1STt eıne ambu-
lante Hılteform, durch die nıcht 1Ur dem einzelnen ınd un: Jugendlichen Un-
terstutzung gewährt wird, sondern vielmehr in usammenarbeit mı1ıt der Famıuılie
diıe problematische, krisenhafte tamılıire Sıtuation aufgearbeıtet und behoben
werden soll In der konkreten Ausgestaltung bedeutet dies, da{fß der Famıilienhel-
ter in die Famıiılien geht, in der Famıulie ebt un deshalb 1m Familienalltag Unter-
stutzung ebenso bei Familienkonflikten W1€ aber auch be1i der Aufgabenbetreu-
ung der Kınder der der Planung der Haushaltsführung eısten Ayakal Diese Hıl-
fe, die 1mM bisher geltenden Recht nıcht ausdrücklich vorgesehen WAal, hat sıch iın
der Praxıs se1it ber zehn Jahren entwickelt un bewährt, da{ß S1e 1U durch
das eCuit (sesetz rechtlich als eigenständıge Hılteform abgesichert wiıird

Hılfen für jJunge Erwachsene ( 41
Be!ll den neugestalteten Hılfen für Junge Volhährige wırd 1m Gegensatz ZÄUR

biısher geltenden Recht nıcht mehr auf ormale Kriterien w 1e€e den Abschlufß der
beruftflichen oder schulischen Ausbildung abgestellt. Vielmehr wiırd die Entsche1i-
dung, ob eiınem Jungen Volhährigen Hılfen ach dem K]HG gewahrt werden
können, ausschliefßlich daran orlentiert, ob solche Hıltfen notwendig sind, das
heißt, ob die Hılte für die Persönlichkeitsentwicklung des Jungen Volhährigen
sinnvoll und notwendig 1STt Darüber hınaus können Jetzt Hılten auch Junge
Erwachsene gewäahrt werden, dıe vorher nıcht schon als Minderjährige Jugend-
hılfeleistungen ın AnspruchChaben Dies bedeutet eıne SalzZ wesentli-
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che Erweıterung des tachlichen Grundverständnisses der Hılteleistungen, da der
Personenkreis der Volhährigen, VO WECNISCH Ausnahmen abgesehen, bisher 1Ur
auf die Hılfen ach dem BSHG ANSCWICSCH WAar

Ayusgestaltung der Hılfen für Alleinerziehende (9$ 1i 79
Eın wesentlicher Schwerpunkt der Neuordnung des Jugendhiltferechts hegt bei

der Berücksichtigung der Erziehungssituation VO Eın Eltern Famılien Eın al-
leinverantwortlicher Elternteil erzieht Kınder erschwerten Be-
dıngungen Di1e Erziehungssituation verlangt VO ıhm Jjederzeıt C1NEC alleinverant-
WOTrTtete Elternentscheidung und ständige Präsenz Hınzu kommen oft WITrLtL-
schaftliche Sorgen Häufig MUu der alleinerziehende Elternteil (nach WIC VOT

überwiegend die Mutter, WENN auch die Zahl der alleinerziehenden Väter ste1gt)
schon A4US finanzıellen Gründen selbst berufstätig SCHIH und deshalb versuchen,
Kınderbetreuung un Beruft mıteiınander Eınklang bringen Vieltach 1ST 1es
C1IN außerst schwieriges Unterfangen auch angesichts oft tehlender der 1L1UT

zureichend vorhandener Betreuungseinrichtungen tür Kınder
Diese problematische Lebens un gerade auch Erziehungssituation VO Al-

leinerziehenden soll durch HMEUE fachliche Leıistungen der Jugendhilte erleichtert
werden Neben dem bısher schon bestehenden Anspruch für Alleinerziehende
autf Beratung un Unterstützung be; der Erziehung der Geltendmachung
der Unterhaltsansprüche des Kındes sieht das K]HG auch Beratung für den El-
ternteıl selbst VOT So sollen Müuültter un: Väter Anspruch auf Beratung Fragen
der Partnerschaft der be] Trennung erhalten Darüber hınaus wurde gerade für

Mütter und Väter, die aufgrund iıhrer Persönlichkeitsentwicklung bei der
Pflege und Erziehung des Kındes och besonderer Weıse Unterstützung
bedürfen, dıe Möglıchkeıit Betreuung und Unterkunft Einrichtungen SC
INEC1NSAam MI1 ıhrem ınd geschaffen ($ i1ne W e1ltere Schwerpunktset-
ZUNg des K]IHG die Förderung VO Kındern Tageseinrichtungen un: a
gespilege, die grundsätzlıch tür alle Kınder oılt gleich welcher tamıliären a
bensform S1C leben, 1ST gerade für Alleinerziehende VO besonderer Bedeutung
Durch diese Leıistungen sollen die außerftamıliiären Betreuungseinrichtungen für
Kınder sowohl] QUAaANTLLALLV WIC qualitativ sıchergestellt werden. Nutznießer die-
SCr Regelungen werden besonders alleinerziehende Elternteile SCINHN

Eınbeziehung der zwesentlich seelısch Behinderten ( AbDs
Das KIHG bringt für wesentlich seelisch behinderte Kınder CIHNE entscheıiden-

de Neuregelung, durch die sıch das geänderte tachliche Verständnıis VO Jugend-
hilfeleistungen un iıhrer Urıientierung den kındlichen Notwendigkeiten und
Bedürfnissen besonders verdeutlichen Alt Hıltfen für wesentlich seelisch behin-
derte Kınder un Jugendliche wurden bısher autf der Rechtsgrundlage des Bun-
dessozialhilfegesetzes (BSHG) geleistet Obwohl bereıits SCIT vielen Jahren die
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tachlichen Hılten in gleicher Weıse W1€ in der Jugendhilfe erbracht werden, VCI-

langten die gesetzlichen Vorgaben ach W1€ VOT eıne Differenzierung 7zwischen
wesentlich seelisch behinderten Kındern un solchen Kındern, die Erzıiehungs-
storungen 1mM Sınn des JIWG auftwıesen. Nach heutigem fachwissenschaftlıchem
Verständnıis 1St eıne solche Ursachentrennung überhaupt nıcht leistbar. Um ıer
Abhilfe schaffen un VOT allem auch verdeutlichen, dafß wesentlich SCEC-

lısch ehinderte Kinder vorrangıg zunächst einmal ach ıhren Bedürtnissen als
Kinder beurteıilt werden mussen, wurden S1e iın das K]HG einbezogen, mı1t der
Folge, da{ß ıhnen alle Leistungen dieses (zesetzes ZUL Verfügung stehen. egen
der notwendigen Anpassung sieht Artıkel 17 K]IHG dafür eıne Übergangsfrist
bıs ZUuU 31 Dezember 1994 VO  m

Bewertung des Rechts

Miıt dem Kıinder- un: Jugendhilterecht 1ST CS endlich gelungen, eın tach-
bezogenes, zukunftorientiertes Sozlalleistungsgesetz schaffen, das vielen Kın-
dern, Jugendlichen un: ıhren Famılien bedartsorientiert und fachkompetent Hıl-
fen anbietet. Natürlich hat dieses (sesetz 1im Verlauf se1nes Zustandekommens e1-
nıge Abstriche erfahren. Aus politischen W1€ VOTLT allem AUS$S Kostengründen mufßs-
ten eine Reihe VO Vorschriften gestrichen bzw Rechtsansprüche in Soll- oder
Kannleistungen umgewandelt werden. estimmte tachliche Vorstellungen ONNn-
ten NUr in unvollständiger orm durch Kompromißlösungen erreicht werden.

Dennoch 1St das Ergebnis überzeugend. Besonders ın der konkreten Ausge-
staltung der einzelnen Hılfen bringt dieses (Gsesetz Regelungen, WwW1€ S$1e se1it vielen
Jahren VO Fachleuten in häufig übereinstimmender Meınung verlangt und SC-
Ordert werden. Es handelt sıch also nıcht irgendwelche theoretischen Kon-

un Einzelfallhilfen, sondern vielmehr praxiserprobte Leistungen und
Angebote. Insoweılt könnte an dem langwıerigen Proze( des Zustande-
kommens des K]HG och eınen posıtıven Aspekt abgewinnen, nämlıch da{ß vie-
le der einzelnen Leistungen sıch bereıts bewährt haben un nıcht GTSE 1m gesetzlı-
chen Vollzug ıhre Bewährungsprobe ertahren.

Im wesentlichen ßr sıch testhalten: Das K]IHG erfüllt die VO  . Fachwelt und
Praxıs aufgestellten Forderungen eın zeitgemäßes Jugendhilferecht ın großem
Umfang. Es ware falsch, Ww1€E 1€e5S VOT allem auch in den Medien geschehen 1St;
das K]IHG alleın der überwiegend danach bewerten, da{fß der Rechtsanspruch
auf eınen Kindergartenplatz nıcht abgesichert werden konnte. Dies oilt
mehr, als 1n der Koalitionsvereinbarung für dıe Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestags VO Januar 1991 beschlossen wurde, da{ß mı1t den Ländern
eın Rechtsanspruch auf eınen Kindergartenplatz geschaften werden soll, der

4einer Novellierung des Jugendhilfegesetzes in diesem Punkt tührt L
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Besonders die Verantwortlichen der Jugendhilte müfsten sehr zuftfrieden
SC1IMN, o1bt ıhnen doch das K]IHG endlich 1NC Rechtsgrundlage, die ıhnen bei ıh-
PGTI: Arbeit den notwendigen tachlichen Spielraum aßt und SIC zugleich rechtlich
1absichert Dafiß dieses (Gesetz überhaupt un: och diesem Zeitpunkt zustande
gekommen 151 haben viele Fachleute aum mehr ET WArLe: Vielleicht 1ST GCs be]
den Aufgaben 1NEe Hılte, sıch daran CTINNCIN, WI1C sehr C1iNC CU«C recht-
lıche Regelung erhofft un: gewollt WAaT Damıt lassen sıch ann kleine un: SO
(Nöte bei der Realısıerung des (sesetzes eintacher bewältigen

Schliefßlich SC1 och eiınmal die hıstorische Dımension die durch
die politischen Ereignisse des Jahres 1990 auch diesem Kınder- und Ju-
gendhilferecht zukommt Das Inkrafttreten des Kınder un Jugendhilfe-

MI1t Onaten Unterschied sowohl Gebiet der trüheren DDR als
auch der Bundesrepublık Deutschland bietet die Chance, anstelle des Mono-
polanspruchs zentralistischen Staates als (sarant der soz1alıstıschen Erz1ie-
hung, C1iMN Leistungsrecht der Jugendhilte demokratisch vertafßten und rechts-
staatlıch gesicherten Strukturen aufzubauen Reform der Jugendhilte und Einheit
Deutschlands sınd keine gEeELrCNNLEN Sachverhalte mehr, sondern J9a l= ar

Aufgabenstellung für freie WIC öffentliche Träger 11

Der Stellenwert der Famiıulie 1ST aller Negatıyprognosen unverändert
hoch Durch die indıyviduellen und die gesellschaftlichen Erwartungen und An-
forderungen siıeht sıch die Famiıulie heute vielfach übertordert Ihr bej ıhrer Erzie-
hungsaufgabe heltfen un: Kındern, Jugendlichen und Eltern dabe!] gleicher
Weıse gerecht werden, 1ST Aufgabe un Ziel des K]IHG Es liegt 1U den
Verantwortlichen der Jugendhilfe, die Angebote un Leıistungen des (Gesetzes
schaffen un weıterzuentwickeln, und den Eltern, die Chancen dieser Hılfen

erkennen und anzunehmen
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